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Executive Summary 
 
Der Schweizer Baumeisterverbands (SBV) hat die Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und In-
dustrieökonomik (FAI) am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum (WWZ) der Universität Ba-
sel im Juni 2021 beauftragt, die Auswirkung eines möglichen Wegfalls des Gesamtarbeitsver-
trags (GAV) und der damit verbundenen Mindestlöhne im Bauhauptgewerbe auf folgende 
Grössen zu untersuchen: (i) die Effektivlöhne in den sechs Lohnklassen Polier/Werkmeister, 
Vorarbeiter, Q, A, B und C, (ii) das Angebot und die Nachfrage in den Lohnklassen, (iii) die 
Bauumsätze bzw. das Marktvolumen, (iv) die Gewinnmargen der Betriebe sowie (v) die aus-
ländische Konkurrenz.  
 
Die empirische Grundlage der vorliegenden Studie bildet die Lohndatenbank des SBV für den 
Zeitraum 2004 bis 2020, welche die in den sechs Lohnklassen Beschäftigten erfasst, die dem 
Landesmantelvertrag (LMV) unterliegen. Die Auswertungen der Datenbank erbrachte die 
nachfolgenden Resultate. 
 
Knapp 98 Prozent der in den sechs Lohnklassen Beschäftigten erhielten im Untersuchungszeit-
raum mehr als den ihnen kraft GAV zustehenden Mindestlohn. Dies erweckt zunächst den 
Eindruck, dass die Mindestlöhne im Hinblick auf die Lohnbildung im Bauhauptgewerbe weit-
gehend irrelevant sind. Doch der Schein täuscht. 
 
So zeigt eine ökonometrische Auswertung, dass Erhöhungen der Mindestlöhne im Schnitt zu 
rund 80 Prozent auf die Effektivlöhne übertragen werden. Es besteht also doch eine enge Be-
ziehung zwischen Mindestlöhnen und Effektivlöhnen, obwohl die überwiegende Mehrheit der 
in den sechs Lohnklassen Beschäftigten mehr als den ihnen kraft des GAV zustehenden Min-
destlohn verdient. Das impliziert zugleich, dass die Arbeitgeber den Spielraum, den ihnen der 
GAV bietet, ausgehandelte Erhöhungen der Mindestlöhne an die Effektivlöhne nicht weiter-
zugeben, im Schnitt lediglich zu 20 Prozent ausschöpfen. Das mag darin begründet liegen, dass 
ein implizites Verständnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern besteht, das diese daran 
hindert, Mindestlohnerhöhungen an die Effektivlöhne doch nicht weiterzugeben und mit dem 
eingesparten Geld die Löhne knapper oder abwanderungswilliger Fachkräfte zu erhöhen. 
 
Aufgrund der engen faktischen Beziehung zwischen Mindestlöhnen und Effektivlöhnen stellen 
diese eine ähnlich starre Lohnhierarchie dar wie die Mindestlöhne. 
 
Eine starre Lohnhierarchie besitzt einen Vorteil gegenüber flexibleren Lohnsystemen: Die 
Löhne sind relativ fix, so dass das Angebot in Höhe des Mindestlohnes stark elastisch ist bzw. 
die Angebotskurve sich in dieser Höhe praktisch horizontal verläuft. In diesem Fall können 
Arbeitgeber die Beschäftigung bis zu einem gewissen Grad ausdehnen, ohne zu fürchten, 
dadurch Lohnsteigerungen auszulösen. Bei einem Wegfall des GAV ginge dieser Vorteil verlo-
ren. Als Folge dürfte die in Zukunft zu erwartende Beschäftigungsexpansion im Bauhauptge-
werbe zu stärkeren Lohnsteigerungen führen als sonst. Auch die Planung und Budgetierung 
würden für Arbeitgeber dadurch erschwert. 
 
Die Auswirkung steigender Baupreise infolge eines Wegfalls der Mindestlöhne auf die Um-
sätze hängt von der Preiselastizität der Nachfrage nach Bauleistungen ab. Ist diese grösser 
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gleich -1, gilt die Nachfrage als preisunelastisch und der Umsatz fällt trotz steigender Bau-
preise nicht. In diesem Fall lassen sich lohnbedingte Kostensteigerungen infolge eines Wegfalls 
des GAV ohne Umsatzverlust mittels Preiserhöhungen auf die Nachfrager nach Bauleistungen 
überwälzen. 
 
Unsere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Preisnachfrageelastizität im Bauhautge-
werbe hierzulande im Beobachtungszeitraum auch unelastisch war. Zum einen bewegten sich 
Lohnbewegungen und Preisveränderungen stark parallel. Der Korrelationskoeffizient beträgt 
91,2 Prozent. Zum anderen sind die Umsätze trotz Lohn- und Preissteigerungen in diesem Zeit-
raum gestiegen. Vor diesem Hintergrund dürften allfällig lohnbedingte Preissteigerungen die 
Entwicklung der Umsätze nicht beeinträchtigen 
 
Die Auswirkung allfälliger durch einen Wegfall des GAV bewirkten Lohnsteigerungen auf die 
Gewinnmarge der Betriebe hängt unter sonst gleichbleibenden Bedingungen von der Entwick-
lung des Anteils der Lohnkosten der in den sechs Lohnklassen Beschäftigten am Umsatz. Die 
Entwicklung des Lohnkostenanteils wird ihrerseits durch die Entwicklung des Lohn-Baupreis-
Verhältnisses und der Arbeitsproduktivität bestimmt. Da die Effektivlöhne und Baupreise stark 
korrelieren, hat sich deren Verhältnis im Beobachtungszeitraum kaum verändert. Es stieg ge-
rade mal um 0,9 Prozent über die gesamten 17 Jahre, die der Beobachtungszeitraum umfasst. 
Dementsprechend zeigt eine Varianzzerlegung, dass der Rückgang des besagten Lohnkosten-
anteils im Zeitraum von 2004 bis 2020 um sechs Prozent zu 97,5 Prozent aus einer Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität und lediglich zu 2,5 Prozent aus einer Zunahme des Lohn-Preis-Ver-
hältnisses resultierte. Das heisst, die bislang bestehende hohe Korrelation zwischen Lohn- und 
Baupreisveränderungen bzw. die damit implizierte preisunelastische Nachfrage nach Bauleis-
tungen, welche eine Überwälzung von Lohnerhöhungen auf die Baupreise bzw. die Nachfrager 
nach Bauleitungen ermöglicht, lässt erwarten, dass allfällige infolge eines Wegfalls des GAV 
erfolgende Lohnsteigerungen die Gewinnmarge der Betriebe kaum tangieren würden. 
 
Ob ein Wegfall des GAV eine Abnahme oder eine Zunahme der ausländischen Konkurrenz be-
deuten würde, lässt sich nicht abschliessend klären. Wenn der Mindestlohn wegfällt, ver-
schwindet die Messlatte, an der festgestellt wird, ob die ausländische Konkurrenz gegen das 
Entsendegesetz (EntsG) verstösst oder nicht. Laut EntsG sind ausländische Betriebe dazu ver-
pflichtet ihre in die Schweiz entsendeten Mitarbeiter mindestens den GAV-Mindestlohn zu 
bezahlen. Beim Wegfall des GAV könnten die ausländischen Firmen im Prinzip den entsende-
ten Arbeitskräften noch weniger bezahlen. Ausländische Baufirmen besitzen allerdings schon 
jetzt die Möglichkeit, die heimischen Firmen preislich zu unterbieten, da nur 2,4% des LMV-
Personals erhalten nur den Mindestlohn. 
 
Die entscheidende Frage ist, wie der Bund und die Kantone auf einen Wegfall des GAV reagie-
ren würden. Das EntsG ermächtigt den Bund und die Kantone dazu, in Branchen ohne GAV, 
was bei einem Wegfall des GAV auf das Bauhauptgewerbe zutreffen würde, durch einen Nor-
malarbeitsvertrag verbindliche Mindestlöhne einzuführen. Folglich wäre es aufgrund des 
EntsG eventuell gar nicht möglich, die Mindestlöhne im Bauhauptgewerbe längerfristig abzu-
schaffen. 
 
Vor diesem Hintergrund dürfte ein Wegfall der Mindestlöhne Umsätze, Margen und die aus-
ländische Konkurrenz kaum tangieren. In Bezug auf diese Grössen sind die Vorteile eines Weg-
falls der Mindestlöhne daher nicht unmittelbar zu erkennen..  
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1. Hintergrund 
 
Die vorliegende Expertise geht aus einer Anfrage des Schweizer Baumeisterverbands (SBV) 
von Anfang Juni 2021 an die Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik (FAI) 
am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum (WWZ) der Universität Basel hervor. Das Anliegen 
des SBV bestand darin, die Auswirkung eines Wegfalls des Gesamtarbeitsvertrags (GAV) und 
der damit verbundenen Mindestlöhne im Bauhauptgewerbe, bestehend aus den Branchen 
Hochbau und Tiefbau, auf folgende Grössen von der FAI untersuchen und analysieren zu las-
sen: 

- die Effektivlöhne nach Lohnklassen, 

- das Angebot und die Nachfrage in den verschiedenen Lohnklassen, 

- die Bauumsätze bzw. das Marktvolumen, 

- die Gewinnmargen der Betriebe sowie 

- die ausländische Konkurrenz. 
 
Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse unserer Untersuchungen.  
 
Die Arbeit gliedert sich in der Reihenfolge der obigen Untersuchungsbereiche. Kapitel 2 be-
schreibt die Datenbasis der vorliegenden Studie und untersucht den Effekt von Mindestlohn-
erhöhungen auf die Effektivlöhne ökonometrisch. Kapitel 3 analysiert, wie sich ein Wegfall der 
Mindestlöhne vor diesem Hintergrund auf die Nachfrage und das Angebot auf dem Arbeits-
markt für Fachkräfte im Bauhauptgewerbe auswirken könnte. Gestützt auf eine Untersuchung 
der Auswirkung vergangener Lohn- und Preisveränderungen auf die Umsätze im Bauhauptge-
werbe, prüft Kapitel 4, inwiefern ein Wegfall der Mindestlöhne die Entwicklung der Umsätze 
im Bauhauptgewerbe tangieren dürfte. Kapitel 5 tut das Gleiche in Bezug auf die Gewinnmar-
gen der Betriebe. Kapitel 6 analysiert die Auswirkung eines Wegfalls der Mindestlöhne auf die 
ausländische Konkurrenz vor dem Hintergrund des Schweizerischen Entsendegesetzes, das die 
Geschäftsmöglichkeiten ausländischer Baubetriebe hierzulande regelt. Am Ende fasst Kapitel 
7 unsere Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit. 
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2. Auswirkung auf die Effektivlöhne 
 
2.1. Datenbasis 
 
Da der SBV einen Zeitraum ohne GAV nicht kennt, beruht die im vorliegenden Kapitel durch-
zuführende Untersuchung auf einer Analyse der Auswirkung bisheriger Veränderungen der 
Mindestlöhne auf die Effektivlöhne. Dabei stützen wir uns auf die Lohndatenbank des SBV, 
welche jahresbezogene Individualangaben zu den ausbezahlten Monatsgehältern und den je-
weils geltenden Mindestlöhnen von knapp 626 Tausend der im Zeitraum 2004 bis 2020 in den 
sechs Lohnklassen Beschäftigten enthält. Neben individuellen Lohnangaben umfasst die Da-
tenbank auch Informationen über die Lohnklasse der betreffenden Person, ihre Nationalität, 
ihr Alter und den Kanton des beschäftigenden Betriebs. Die Datenbank enthält aber keine An-
gaben zu den individuell geleisteten Arbeitszeiten. Nach Auskunft des SBV arbeite jedoch fast 
jeder Angestellte in Vollzeit, so dass die geleisteten Arbeitszeiten kaum nach Personen variie-
ren dürften. Die erfassten Individuen tragen zudem keine Personennummer, so dass eine Ver-
folgung der Lohnentwicklung eines Individuums im Zeitablauf nicht möglich ist.  
 
Die in der Lohndatenbank enthaltenen Mindestlöhne gliedern sich nach drei Regionen und 
sechs Lohnklassen. Rund zwei Drittel der Beschäftigten in der Lohndatenbank arbeiten in Re-
gionen, in denen mittelhohe Mindestlöhne gelten, während sich die restlichen Beschäftigten 
zu jeweils rund der Hälfte auf Regionen mit den tiefsten bzw. höchsten Mindestlöhnen auftei-
len (vgl. Abbildung 1). 
 
Abb. 1: Verteilung der im Bauhauptgewerbe Beschäftigten nach Lohnregion, 2008-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
 

17.0%

66.9%
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Tieflohnregion Mittellohnregion Hochlohnregion
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Auf Basis der Mindestlohnhöhen und des Kantons des beschäftigenden Betriebs lassen sich 
die Kantone in Tief-, Mittel- und Hochlohnkantone einteilen (vgl. Tabelle 1). Die Grenzen der 
Lohnregionen folgen allerdings nur zum Teil den Kantonsgrenzen. Dies trifft zum einen auf die 
Kantone Appenzell-Innerrhoden (AI), Appenzell-Ausserrhoden (AR), Glarus (GL), Luzern (LU), 
Nidwalden (NW), Obwalden (OW), St. Gallen (SG), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Uri (UR) 
und Zug (ZG) zu, die sowohl Tief- als auch Mittellohnregionen umfassen, sowie zum anderen 
auf die Kantone Aargau (AR), Genf (GE) und Waadt (VD), die sowohl Mittel- als auch Hoch-
lohngebiete enthalten. Bei den verbleibenden Kantonen gelten im Tessin (TI) ausschliesslich 
die tiefsten Mindestlöhne, während in den Kantonen Bern (BE), Freiburg (FR), Jura (JU), Neu-
enburg (NE), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Wallis (VS) und Zürich (ZH) einzig mittelhohe Min-
destlöhne zur Anwendung kommen. In den Kantonen Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt 
(BS) hingegen sind allein die höchsten Mindestlöhne massgebend.  
 
Tab. 1: Kantonale Zusammensetzung der Lohnregionen 

 
Kantone, die eine einzige regionale Lohnklasse umfassen, erscheinen in der Tabelle in Fettdruck. 
 
Im Gegensatz zu den Lohnregionen orientieren sich die Lohnklassen am Qualifikationsniveau 
der Beschäftigten. Dabei wird in absteigender Reihenfolge zwischen Polieren und Werkmeis-
tern, Vorarbeitern, Angestellten mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ bzw. Lohn-
klasse Q) sowie Arbeitenden der Lohnklasse A, B und C unterschieden.  
 
Abbildung 2 zeigt, wie sich die im Bauhauptgewerbe Beschäftigten auf die sechs Lohnklassen 
verteilen (blaue Säulen), und vergleicht dies mit deren Anteilen an der Gesamtlohnsumme 
(orange Säulen). Wie in der Grafik zu erkennen ist, befinden sich die meisten im Bauhauptge-
werbe Beschäftigten in den Lohnklassen Q, A und B. Auf diese drei Lohnklassen entfallen rund 
zwei Drittel der Beschäftigten.  
 
Ein Vergleich der Beschäftigten- und Lohnsummenanteile zeigt ferner, dass Poliere und Werk-
meister, Vorarbeiter sowie Arbeiter mit einem EFZ (Lohnklasse Q) an der Gesamtbeschäfti-
gung einen kleineren Anteil bilden, als sie dies an der Gesamtlohnsumme tun. Das liegt an den 
höheren Effektivlöhnen der in diesen Lohnklassen Beschäftigten. Trotzdem entfallen die 
grössten Lohnsummenanteile aufgrund ihrer hohen Beschäftigtenanteilen dennoch auf die 
Arbeitskräfte in den Lohnklassen Q, A und B. 
 
 

  

Tieflohnkantone Mittellohnkantone Hochlohnkantone

AI, AR, GL, GR, LU, 
NW, OW, SG, SH, 
SZ, TI, UR, ZG

AG, AI, AR, BE, FR, 
GE, GL, GR, JU, LU, 
NE, NW, OW, SG, 
SH, SO, SZ, TG, UR, 
VD, VS, ZG, ZH

AG, BL, BS, GE, VD
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Abb. 2: Beschäftigte und Lohnsummen nach Lohnklassen, 2008-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
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2.2. Verteilung der Effektivlöhne 
 
Im Folgenden untersuchen wir die Verteilung der Abstände der Effektivlöhne der Beschäftig-
ten von ihren jeweils geltenden Mindestlöhnen. Dies geschieht getrennt nach den sechs Lohn-
klassen. Die Betrachtung dient dazu, erste Hinweise hinsichtlich der Bedeutung der Mindest-
löhne für die Lohnbildung im Bauhauptgewerbe zu erhalten. 
 
Bei den Effektivlöhnen handele es sich gemäss Informationen des SBV um Brutto-Monats-
löhne ohne Spesen, Zulagen, den Anteil des 13. Monatslohns und Ferienanteile. Löhne von 
Teilzeit-Angestellten oder IV-Bezügern seien nicht darin enthalten. Da nach Auskunft des SBV 
fast jeder Angestellte in Vollzeit arbeite, sollten Monatslohnunterschiede nicht die Folge von 
Arbeitszeitunterschieden sein.  
 
Die nachfolgenden Abbildungen messen auf den horizontalen Achsen die relative Abweichung 
der Effektivlöhne der Beschäftigten einer Lohnklasse von den jeweils für sie geltenden Min-
destlöhnen. Die Abweichungen werden relativ statt absolut gemessen, um dem Tatbestand 
Rechnung zu tragen, dass die Mindestlöhne innerhalb der gleichen Lohnklasse nicht einheit-
lich sind, sondern nach Lohnregion streuen. Durch das Abstellen auf relative Abstände wird 
der verzerrende Effekt unterschiedlicher Mindestlöhne eliminiert. 
 
Aus dem Vergleich der verschiedenen Abbildungen ist mehrerlei zu erkennen. Zum einen fällt 
auf, dass die überwiegende Mehrzahl der im Bauhauptgewerbe Beschäftigten mehr als den 
Mindestlohn verdienen. Der Anteil derjenigen, die lediglich den Mindestlohn erhalten, streut 
von 0,7 Prozent bei Polieren und Werkmeistern (vgl. Abbildung 3) bis 4,2 Prozent bei Vorar-
beitern (vgl. Abbildung 4). Insgesamt verdienen nur 2,4 Prozent aller Beschäftigten den ihnen 
zustehenden Mindestlohn. Das spricht zunächst nicht dafür, dass die Mindestlöhne in der Pra-
xis grosse Relevanz besitzen. 
 
Zum anderen ist in den Grafiken zu erkennen, dass die relative Abweichung der Effektivlöhne 
von den zugehörigen Mindestlöhnen zum Teil stark streut. Am stärksten trifft dies in der Lohn-
klasse der Poliere und Werkmeister zu (Abbildung 3). Dies ist unter anderem auch an den in 
den Abbildungen angegebenen Medianwerten erkennbar. Der Median gibt den Wert an, un-
terhalb und oberhalb dessen jeweils die Hälfte aller Beobachtungen sich befindet. Demnach 
liegt die Hälfte der ausbezahlten Monatslöhne bei den Polieren und Werkmeistern mehr als 
20 Prozent über dem zugehörigen Mindestlohn. Am wenigsten weichen die Effektivlöhne von 
den geltenden Mindestlöhnen in der Lohnklasse C. Dort zeigt der Median, dass die Hälfte der 
in dieser Lohnklasse ausbezahlten Löhne den relevanten Mindestlohn höchstens um 5,8 Pro-
zent übersteigt.  
 
Die deutlich breitere Streuung der Effektivlöhne bei Polieren und Werkmeistern könnte ein 
Zeichen dafür sein, dass bei ihnen grössere lohnrelevante Qualitätsunterschiede bestehen als 
bei anderen Beschäftigten. Zugleich könnte sie bedeuten, dass der Wettbewerb um qualifi-
zierte Fachkräfte bei Polieren und Werkmeistern besonders stark ist. Lohnzuschläge dienen in 
diesem Fall dem Anwerben oder der Bindung knapper Fachkräfte. 
 
Die Abbildungen zeigen ferner, dass die mittlere Abweichung der Effektivlöhne von den ent-
sprechenden Mindestlöhnen («Mittelwert») in allen Abbildungen die mediane Abweichung 
übersteigt. Das bedeutet, dass alle Verteilungen linkssteil-rechtschief sind bzw. dass bei mehr 
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als der Hälfte aller Beschäftigten der Zuschlag auf den Mindestlohn weniger als der Durch-
schnittszuschlag beträgt. Mit anderen Worten: Überdurchschnittliche Zuschläge kommen sel-
tener vor. 
 
Die Differenz zwischen dem gezahlten Effektivlohn und dem zugehörigen Mindestlohn, die wir 
hier untersuchten, wird in der Arbeitsmarktliteratur «wage drift» genannt.1 Sie wird in der 
Regel von den Gewerkschaften ungern gesehen, da sie deren Möglichkeit senkt, höhere Löhne 
durchzusetzen, denn es bleibt grundsätzlich allein Sache der Arbeitgeber, ausgehandelte Min-
destlohnerhöhungen auf die ausbezahlten Effektivlöhne zu übertragen. 
 
  

                                                      
1 Vgl. etwa CARDOS/PORTUGAL (2003). 
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Abb. 3: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Poliere/Werkmeister, 2008-
2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
 
Abb. 4: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Vorarbeiter, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen  
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Abb. 5: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Lohnklasse Q, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
 
Abb. 6: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Lohnklasse A, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
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Abb. 7: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Lohnklasse B, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
 
Abb. 8: Verteilung der relativen Aufschläge auf den Mindestlohn, Lohnklasse C, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
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2.3. Hierarchische Struktur der Effektivlöhne 
 
Die Abbildungen im vorigen Abschnitt erwecken den Eindruck, dass die Mindestlöhne im Lohn-
bildungsprozess relativ irrelevant sind, denn die überwiegende Mehrzahl (knapp 98 Prozent) 
der Beschäftigten verdient mehr als den ihnen zustehenden Mindestlohn. Der Eindruck kann 
aber täuschen. Wenn man – wie in den nachfolgenden Grafiken – das Verhältnis der durch-
schnittlichen Effektlöhne zu ihren jeweiligen Mindestlöhnen nach Lohnklasse und Lohnregion 
im Zeitablauf vergleicht, entsteht ein völlig anderes Bild. Wie zu sehen ist, verlaufen die Kurven 
– mit Ausnahme vielleicht stellenweise jene in Tieflohnregionen (Abbildung 9) – weitgehend 
parallel und waagrecht, was für eine relativ rigide Hierarchie auch bei den Effektivlöhnen 
spricht. Diese deutet darauf hin, dass relative Erhöhungen der Mindestlöhne zu einem grossen 
Teil an die Effektivlöhne weitergegeben werden, obwohl der GAV die Arbeitgeber in der Regel 
nicht dazu verpflichtet. Dies legt die Vermutung nahe, dass Veränderungen der Mindestlöhne 
doch einen bedeutenden Einfluss auf die Effektivlöhne ausüben. Dies bestätigen wir im nächs-
ten Abschnitt noch ökonometrisch. 
 
 
Abb. 9: Verhältnis der mittleren Effektivlöhne zu ihren jeweiligen Mindestlöhnen nach Lohn-

klassen in Tieflohnregionen, 2004-20202 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 

  

                                                      
2 Ein Index- bzw. Ordinatenwert von bspw. 120 bedeutet, dass der mittlere Effektivlohn in der betreffenden 

Lohnklasse den entsprechend Mindestlohn um 20 Prozent übersteigt. Daten für die Lohnklasse der Poliere 
und Werkmeister liegen erst ab 2008 vor, weshalb die entsprechende Kurve erst 2008 beginnt. 
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Abb. 10: Verhältnis der mittleren Effektivlöhne zu ihren jeweiligen Mindestlöhnen nach Lohn-
klassen in Mittellohnregionen, 2004-2020 3 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
 
Abb. 11: Verhältnis der mittleren Effektivlöhne zu ihren jeweiligen Mindestlöhnen nach Lohn-

klassen in Hochlohnregionen, 2004-2020 4 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 

                                                      
3 Vgl. Fn. 1. 
4 Vgl. Fn. 1. 
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2.4. Auswirkung der Mindestlöhne auf die Effektivlöhne 
 
Im Folgenden untersuchen wir ökonometrisch, inwiefern Veränderungen der Mindestlöhne 
einen Einfluss auf die ausbezahlten Effektivlöhne ausüben. Unserer Analyse stützt sich dabei 
auf die folgende Regressionsgleichung: 
 
 2  it 1 it 2 it 3 it t it ity Alter Alter CH T ML                    
 
wobei: yit = relative bzw. absolute Abweichung des Effektivlohns der Person i von ih-

rem im Jahr t massgebenden Mindestlohn, 

 Alter = Alter der Person, 

 CH = 1, wenn die Person die Schweizer Nationalität besitzt, sonst 0, 

 T = Trendvariable,  

 ML = relative bzw. absolute Veränderung des Mindestlohns,  

  = zu schätzende Konstante, 

  = zu schätzender Einfluss des Alters bzw. der Nationalität auf y, 

  = zu schätzende Trendentwicklung von y im Beobachtungszeitraum, 

  = zu schätzender Einfluss von relativen bzw. absoluten Veränderungen des 
betreffenden Mindestlohns auf y, 

 t = 2004 (bzw. bei Polieren und Werkmeistern 2008) bis 2020, 

  = Zufallsvariable, welche die Auswirkung nicht berücksichtigter Einflussfak-
toren auffangen soll. 

 
Da die Linkhandvariable y im Widerspruch zu den Grundannahmen des linearen Regressions-
modells nie negativ werden kann und zudem zuweilen null beträgt, sind die Werte der Zufalls-
variablen  nicht – wie das lineare Regressionsmodell unterstellt – unabhängig und identisch 
verteilt. Vielmehr variiert der Erwartungswert und die Varianz von  mit den Werten der 
Rechthandvariablen. In diesem Fall führt eine Schätzung der Koeffizienten in der obigen Re-
gressionsgleichung mit dem herkömmlichen Kleinstquadratverfahren zu verzerrten Ergebnis-
sen, welche die wahre Einflussstärke unterschätzen. Aus diesem Grund wird die obige Glei-
chung mit dem sogenannten Tobit-Ansatz und dem Maximum-Likelihood-Verfahren ge-
schätzt, das im vorliegenden Fall unterstellt, dass  normalverteilt ist. Das Vorgehen liefert 
auch eine Schätzung der Standardabweichung  von .  
 
Im Folgenden werden die Koeffizienten der obigen Gleichung getrennt nach den drei Lohnre-
gionen und sechs Lohnklassen geschätzt. Dazu werden y und ML sowohl in relativen (wie in 
Abschnitt 2.3) als auch in absoluten Abweichungen gemessen. Somit ergeben sich insgesamt 
36 (= 3 x 6 x 2) zu schätzende Gleichungen. Die detaillierten Schätzergebnisse erscheinen in 
Anhang. Im Folgenden beschränken wir uns auf die Ergebnisse betreffend den Parameter , 
der den uns interessierenden Einfluss von Erhöhungen der Mindestlöhne auf die Effektivlöhne 
misst. 
 



 

13 
 

Es ist zu erwarten, dass die Schätzungen von  zwischen -1 und 0 streuen. Ein Wert von -1 
bedeutet, dass eine Erhöhung des betreffenden Mindestlohnes um einen Prozentpunkt (Ab-
bildungen 12 – 14) bzw. einen Franken (Abbildungen 15 – 17) die durchschnittliche relative 
resp. absolute Abweichung des effektiven Monatslohns von dessen entsprechenden Mindest-
lohn um genau diesen Betrag verkürzt. In diesem Fall erhöht sich nur der Mindestlohn. Die 
Effektivlöhne hingegen bleiben unverändert, so dass der Abstand der Effektivlöhne zum ihren 
jeweiligen Mindestlöhnen durchschnittlich im Umfang der Mindestlohnerhöhung abnimmt. In 
diesem Fall hat eine Mindestlohnerhöhung im Schnitt keine Auswirkung auf die Effektivlöhne. 
 
Beträgt der Parameter  hingegen 0, bedeutet das, dass der relative bzw. absolute Abstand 
der Effektivlöhne zu ihren zugehörigen Mindestlöhnen im Mittel unverändert bleibt. Dies im-
pliziert, dass Erhöhungen der Mindestlöhne im Schnitt eins zu eins auf die Effektivlöhne wei-
tergegeben werden. In diesem Fall würden sich die im vorigen Abschnitt erscheinenden Kur-
ven, wie dort auch zu sehen ist, im Zeitablauf parallel und seitwärts bewegen. 
 
Die nachfolgenden Grafiken präsentieren die erzielten Punktschätzungen (rote Punkte) von  
zusammen mit den zugehörigen 95%-igen Vertrauensintervallen (blaue Geraden), innerhalb 
derer die wahren zu schätzenden Werte mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit liegen. Eine Abbil-
dung gibt die geschätzten Werte von  für eine einzelne Lohnregion wieder. Die Abbildung 12 
bis 14 beziehen sich auf die relativen und die Abbildung 15 bis 17 auf die absoluten in Franken 
gemessenen Abweichungen der Effektivlöhne von ihren jeweiligen Mindestlöhnen. Die in ei-
ner Abbildung erscheinenden Schätzungen sind nach Lohnklassen unterteilt. Die Lohnklasse 
«Mittel» entspricht dem mit den Beschäftigtenanteilen gewichteten Durchschnitt der in der 
jeweiligen Grafik erscheinenden Parameterschätzungen. 
 
Lässt man sich die Abbildungen Revue passieren, so ist an den Werten für die Lohnklasse «Mit-
tel» zu erkennen, dass die Schätzungen von  im Durchschnitt recht einheitlich um etwa -0,20 
liegen. Das bedeutet, dass eine Erhöhung der Mindestlöhne um ein Prozent (Abbildungen 12 
bis 14) bzw. einen Franken (Abbildungen 15 bis 17) den Abstand der durchschnittlichen Effek-
tivlöhne von ihren jeweiligen Mindestlöhnen um lediglich 0,2 Prozentpunkte bzw. 0,20 Fran-
ken verkürzt. Oder anders ausgedrückt: Erhöhungen der Mindestlöhne werden im Schnitt zu 
rund 80 Prozent auf die Effektivlöhne übertragen. Es besteht also doch eine starke empirische 
Beziehung zwischen den Mindestlöhnen und den Effektivlöhnen, obwohl knapp 98 Prozent 
(vgl. Abschnitt 2.2) aller im Bauhauptgewerbe Beschäftigten mehr als die im GAV vereinbarten 
Mindestlöhne verdienen. Es existiert demnach scheinbar ein implizites Verständnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das Letztere erwarten lässt, dass Mindestlohnerhöhungen 
stets einen deutlichen Niederschlag in ihren Effektivlöhnen finden werden. Zugleich bedeutet 
das, dass die Arbeitgeber den Spielraum, den ihnen der GAV bietet, ausgehandelte Lohnerhö-
hungen an die Effektivlöhne nicht weiterzugeben, im Schnitt nur zu 20 Prozent ausschöpfen. 
Dieser Spielraum könnte dazu verwendet werden, knappe oder abwanderungswillige Fach-
kräfte durch höhere Löhne an den Betrieb zu binden. 
 
Die Verbindung zwischen der Mindestlohn- und Effektivlohnentwicklung ist allerdings nicht in 
allen Lohnklassen gleich stark. Dies ist an der unterschiedlichen Breite der Vertrauensinter-
valle der Parameterschätzungen zu erkennen. Dort, wo die Vertrauensintervalle breiter aus-
fallen, ist die Verbindung schwächer. Das trifft in erster Linie bei Polieren, Werkmeistern und 
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Vorarbeitern in Tief- und Hochlohnregionen zu. Die breiteren Vertrauensintervalle sind aller-
dings auch zum Teil auf die kleineren Fallzahlen in diesen Fällen zurückzuführen.5 
 
Dass Tarifvereinbarungen, die lediglich eine Minderheit von Löhnen betreffen, Auswirkungen 
auf eine Mehrheit der Gehälter haben, ist in der Arbeitsmarktliteratur im Übrigen nicht unbe-
kannt. Zum Beispiel handeln die neun Prozent der Beschäftigten in Frankreich, die Mitglied 
einer Gewerkschaft sind, Löhne aus, welche die Löhne von 94 Prozent der dortigen Beschäf-
tigten beeinflussen.6 
 
 

  

                                                      
5 Die Fallzahlen finden sich bei den Schätzergebnissen in Anhang. 
6 Vgl. SCHNABEL (2020). 
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Abb. 12: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Prozent auf den relativen Auf-
schlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Tieflohnregionen, 2004-20207 

 
 
Abb. 13: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Prozent auf den relativen Auf-

schlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Mittellohnregionen, 2004-20208 

 

                                                      
7 Es handelt sich hier und in den nachfolgenden Abbildungen um Schätzungen der in der in der Regressions-

gleichung erscheinenden Parameter  für die sechs Lohnklassen (horizontale Achse) sowie deren Durch-
schnitt («Mittel»). Die roten Punkte in den Abbildungen geben die Punktschätzungen der jeweiligen Lohn-
klasse an. Die dazugehörigen blauen Linien grenzen 95%-ige Vertrauensintervalle ab, innerhalb derer die 
wahren Werte mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit liegen. Je kürzer die Linien ausfallen, desto präziser ist eine 
Punktschätzung.  

8 Vgl. Fn. 7. 
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Abb. 14: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Prozent auf den relativen Auf-
schlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Hochlohnregionen, 2004-20209 

 
 
Abb. 15: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Franken auf den absoluten 

Aufschlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Tieflohnregionen, 2004-202010 

 
                                                      
9 Vgl. Fn. 7. 
10 Vgl. Fn. 7. 

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Polier/Werkmeister Vorarbeiter Lohnklasse Q Lohnklasse A Lohnklasse B Lohnklasse C Mittel

Pr
oz

en
tp

un
kt

e

Lohnklassen

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Polier/Werkmeister Vorarbeiter Lohnklasse Q Lohnklasse A Lohnklasse B Lohnklasse C Mittel

Sc
hw

ei
ze

r F
ra

nk
en

Lohnklassen



 

17 
 

Abb. 16: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Franken auf den absoluten 
Aufschlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Mittellohnregionen, 2004-202011 

 
Abb. 17: Auswirkung einer Erhöhung des Mindestlohns um einen Franken auf den absoluten 

Aufschlag auf den Mindestlohn nach Lohnklassen in Hochlohnregionen, 2004-202012 

 

                                                      
11 Vgl. Fn. 7. 
12 Vgl. Fn. 7. 

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Polier/Werkmeister Vorarbeiter Lohnklasse Q Lohnklasse A Lohnklasse B Lohnklasse C Mittel

Sc
hw

ei
ze

r F
ra

nk
en

Lohnklassen

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Polier/Werkmeister Vorarbeiter Lohnklasse Q Lohnklasse A Lohnklasse B Lohnklasse C Mittel

Sc
hw

ei
ze

r F
ra

nk
en

Lohnklassen



 

18 
 

3. Auswirkung auf das Angebot an und die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten 

 
Wie im vorigen Kapitel zu sehen war, bilden die Mindestlöhne einen Eckpfeiler des Lohnbil-
dungsprozesses im Bauhauptgewerbe, obwohl nur 2,4 Prozent der in diesem Sektor Beschäf-
tigten lediglich die im GAV ausgehandelten Mindestlöhne erhalten. Aufgrund ihrer Bedeutung 
hätte ein Wegfall des GAV und der damit verbundenen Mindestlöhne folglich nicht lediglich 
eine Verschiebung bestehender Nachfrage- und Angebotskurven zur Folge, sondern er dürfte 
den gesamten Lohnbildungsprozess aus den Angeln heben. Dies könnte zu grundlegenden 
Verhaltensänderungen führen, die sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite 
des Arbeitsmarktes Folgen für die Lohnbildung hätten. Unter diesen Umständen ist es schwie-
rig voraussagen, wie sich ein Wegfall der Mindestlöhne auf die ausbezahlten Löhne auswirken 
würde. Unseres Erachtens können zwei Arbeitsmarktmodelle in diesem Zusammenhang Ab-
hilfe leisten. Auf der Angebotsseite sind es das Mindestlohnmodell13 und auf der Nachfra-
geseite das Modell effizienter Löhne14. 
 
Aufgrund der starken empirischen Beziehung, die zwischen den Mindest- und Effektivlöhnen 
besteht, lassen sich die Effektivlöhne im Bauhauptgewerbe letztlich als ein System von Min-
destlöhnen auffassen, das in den Abbildungen in Abschnitt 2.3 auch klar zu erkennen ist. Min-
destlöhne haben den Vorteil, dass die Löhne fix sind und das Angebot in der Höhe des Min-
destlohnes daher vollkommen elastisch ist bzw. die Angebotskurve in dieser Höhe horizontal 
verläuft. In diesem Fall können Arbeitgeber die Beschäftigung bis zu einem gewissen Grad 
ausdehnen, ohne zu fürchten, dadurch Lohnsteigerungen auszulösen. Doch, wenn die Effek-
tivlöhne durch den Wegfall der Mindestlöhne nicht mehr in einem System von Mindestlöhnen 
eingebunden sind, fällt dieser Vorteil weg. Die Angebotskurven werden in den einzelnen Lohn-
klassen und Lohnregionen dadurch steiler. Eine Ausdehnung der Beschäftigung würde folglich 
einen Anstieg der Effektivlöhne nach sich.  
 
Angesichts der niedrigen Zinsen, der zunehmenden Zahl der Einpersonenhaushalte, der wach-
senden Bevölkerungszahl und des steigenden Wohlstands ist mit einer Ausweitung der Be-
schäftigung im Bauhauptgewerbe hierzulande in Zukunft auch zu erwarten. Zumindest im Zeit-
raum 2004 bis 2020 traf dies zu (vgl. Abbildung 18). Aber wie viel steiler die Angebotskurven 
werden bzw. die Löhne dabei steigen würden, lässt sich anhand unserer Modellbetrachtung 
nicht bestimmen. Nur qualitative Aussagen sind hier möglich. 
 
Sofern sich die Arbeitskräfte bei einem Wegfall der Mindestlöhne sehr betriebstreu blieben 
und die Arbeitsgeber daraus lokale Marktmacht zufiele, käme das sogenannte Monopsonmo-
dell15 zur Anwendung, das ein Absinken der Effektivlöhne bei einem Wegfall der Mindestlöhne 
erwarten liesse. Angesichts der Vielzahl der Betriebe im Bauhauptgewerbe und der kurzen 
Distanzen in der Schweiz ist allerdings nicht davon auszugehen, dass das Monopsonmodell 
einen wirklichkeitsnahen Analyserahmen bietet. 
 
Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes ist auf Basis der Effizienzlohntheorie ebenfalls da-
mit zu rechnen, dass ein Wegfall der Mindestlöhne zu einem steileren Kurvenverlauf führt, 
                                                      
13 Vgl. hierzu etwa BORJAS (2013), S. 115 ff. 
14 Vgl. hierzu etwa BORJAS (2013), S. 484 ff. 
15 Vgl. hierzu etwa BORJAS (2013), S. 189 ff. 
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diesmal in Bezug auf die Nachfragekurve. In Normalfall erklärt sich der rechts abfallende Ver-
lauf der Nachfragekurve durch das abnehmende Grenzprodukt der Arbeit, das sich mit einer 
Ausdehnung der Beschäftigung bei einer gegebenen Produktionskapazität einhergeht. Dabei 
handelt es sich um einen rein produktionstechnischen Zusammenhang. 
 
Das Effizienzlohnmodell sieht das anders. Hier hängt die Arbeitsproduktivität des Einzelnen 
nicht alleine von der Produktionstechnologie ab, sondern auch vom Lohn. Demnach rufen hö-
here Löhne grössere Anstrengungen hervor. Infolgedessen verläuft die Nachfragekurve steiler 
als beim Standardmodell, das vom motivationssteigernden Effekt höherer Löhne abstrahiert. 
Wird ein Wegfall des GAV von den Beschäftigten als einen Vertrauensbruch angesehen, 
könnte dies die Beschäftigten demotivieren, was zum Ausgleich höhere Löhne erfordern 
würde. Das Effizienzlohnmodell lässt folglich ebenfalls erwarten, dass ein Wegfall des GAV bei 
sonst gleichbleibenden Bedingungen einen Anstieg des allgemeinen Lohnniveaus zur Folge 
hätte. Und auch hier lassen sich diese Effekte nicht quantifizieren. 
 
Abb. 18: Entwicklung der Beschäftigung im Bauhauptgewerbe, 2004-2020 

 
Quelle: Lohndatenbank des SBV, eigene Berechnungen 
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4. Auswirkung auf die Umsätze 
 
Höhere Effektivlöhne infolge eines Wegfalls der Mindestlöhne dürften höhere Baupreise her-
vorrufen. Ob diese die Umsätze tangieren, hängt von der Preiselastizität der Nachfrage nach 
Bauleistungen ab. Die Preisnachfrageelastizität misst im vorliegenden Fall die relative Verän-
derung der Nachfrage nach Bauleistungen in Reaktion auf eine relative Erhöhung der Preise 
für Bauleistungen. Im Normalfall und auch hier ist die Nachfrage nach Bauleistungen negativ 
geneigt bzw. rechts abfallend: Steigende Baupreise senken die Nachfrage nach Bauleistungen.  
 
Wenn die Preiselastizität der Nachfrage nach Bauleistungen -1 beträgt, verändert sich der Um-
satz trotz steigender Preise nicht, da in diesem Fall die nachfragte Menge an Bauleistungen 
um die gleiche Rate fällt, wie der Preis steigt. Die beiden Veränderungen heben sich in diesem 
Fall gegenseitig auf und der Umsatz bleibt konstant. 
 
Beträgt die Preisnachfrageelastizität hingegen mehr (weniger) als -1, gilt die Nachfrage als 
preisunelastisch (preiselastisch) und der Umsatz steigt (schrumpft) infolge einer Preiserhö-
hung, da der negative Mengeneffekt die Preissteigerung in diesem Fall unterschreitet (über-
trifft). Ist die Preisnachfrageelastizität grösser -1, lassen sich Kostensteigerungen im Bau-
hauptgewerbe auf die Nachfrager nach Bauleistungen ohne Umsatzverluste überwälzen.  
 
Ausländische empirische Untersuchungen der Preisnachfrageelastizität im Baubereich be-
schränken sich im Baugewerbe auf den Wohnbaubereich16. Diese zeigen, dass die Nachfrage 
nach Wohnraum kurzfristig knapp unter null liegt und langfristig bei rund -0,4 zum Stehen 
kommt. Demnach ist zumindest die Nachfrage nach Wohnraum preisunelastisch. Der Grund 
liegt vermutlich darin, dass Wohnen ein Grundbedürfnis darstellt. Vor diesem Hintergrund 
müssten sich allfällige Kostensteigerungen zumindest im Wohnbaubereich ohne Umsatzver-
luste auf die Nachfrager nach Bauleistungen überwälzen lassen. 
 
Die Preisnachfrageelastizität nach anderen Bauformen lassen sich nicht im Rahmen dieser Ex-
pertise ökonometrisch schätzen. Als Ersatz kann aber die Lohnkostenentwicklung im Bau-
hauptgewerbe mit der Umsatz- und Baupreisentwicklung verglichen werden, um Hinweise da-
rauf zu bekommen, inwiefern die Preisnachfrageelastizität ganz allgemein im Bauhauptge-
werbe hierzulande unelastisch ist. Dazu dienen die folgenden beiden Abbildungen. 
 
Abbildung 19 zeigt, wie sich die Baupreise, Mindestlöhne und Durchschnittslöhne im Zeitraum 
von 2004 bis 2020 entwickelten. Wie in der Grafik zu erkennen ist, hielten sich Lohn- und 
Preissteigerungen, über den gesamten Zeitraum hinweg betrachtet, in etwa die Waage. Die 
Korrelation zwischen beiden Reihen beträgt 91,2 Prozent. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
2008 stiegen die Baupreise zwar stärker an als die Löhne, aber dafür traf danach das Gegenteil 
ein. Gesamthaft betrachtet deutet der Befund darauf hin, dass sich Lohnsteigerungen auf die 
Nachfrager nach Bauleistungen durch Preissteigerungen weitgehend überwälzt werden kön-
nen.17  

                                                      
16 Vgl. als Übersicht etwa HILBER (2007). 
17 Man merke, dass die Fähigkeit, Kostensteigerungen über Preiserhöhungen auf die Nachfrager abzuwälzen, 

ausschliesslich von der Elastizität der Nachfrage abhängt. Das Ausmass der Überwälzung wird jedoch auch 
durch die Konkurrenzsituation zwischen den Anbietern bestimmt. Auf Konkurrenzmärkten steigt der Preis 
höchstens (d.h., wenn die Nachfrage vollkommen unelastisch ist) relativ gleich stark wie die Kosten an. Auf 
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Man merke in Abbildung 19, wie stark sich die Effektivlöhne und Mindestlöhne parallel entwi-
ckeln. Die Korrelation zwischen beiden Reihen beträgt dementsprechend 99,5%. Die starke 
Verbindung zwischen beiden Reihen liefert einen weiteren Beleg für die in Abschnitt 2.4 ge-
machten Feststellung, dass Mindestlohnerhöhungen an die Effektivlöhne weitgehend über-
tragen werden. 
 

  

                                                      
monopolistischen Märkten hingegen nehmen die Preise sogar überproportional zu den Kostensteigerungen 
zu. Doch wie stark dieser Aufschlag ausfällt, hängt auch hier von der Preiselastizität der Nachfrage ab: Je 
unelastischer die Nachfrage, desto grösser der Aufschlag. Vgl. hierzu CARLTON/PERLOFF (2005), S. 277 ff. Übri-
gens, dass der Preisindex in Abbildung 19 nicht steiler ansteigt als der Lohnindex bzw. nicht überproportional, 
spricht für die kompetitive Situation auf dem Markt für Bauleistungen hierzulande. 
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Abb. 19: Entwicklung der Baupreise, Mindestlöhne und Durchschnittslöhne im Bauhauptge-
werbe, 2004-2020 

 
Quelle: Mindestlohnindex, Durchschnittslohnindex (Lohndatenbank des SBV), Baupreisindex (BFS), eigene Be-
rechnungen 
 
Abb. 20: Entwicklung der Gesamtumsätze und Lohnkosten im Bauhauptgewerbe, 2004-2020 

 
Quelle: SBV, eigene Berechnungen  
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5. Auswirkung auf die Gewinnmargen 
 
Im Folgenden wird die Auswirkung eines Wegfalls des GAV bzw. der damit verbundenen Min-
destlöhne auf die Gewinnmarge untersucht. Letztere ist definiert als das Verhältnis zwischen 
dem operativen Gewinn (Umsatz minus Aufwand) und dem Umsatz.  
 

 
Gewinn Aufwand

Gewinnmarge  =   1 -  
Umsatz Umsatz

  

 
Da Angaben über sämtliche Aufwendungen im Bauhauptgewerbe uns nicht zu Verfügung ste-
hen, beschränken wir uns in der Folge auf die Personalaufwendungen in den sechs Lohnklas-
sen und betrachten dabei in Abbildung 21 die Entwicklung des Anteils der Lohnkosten am Um-
satz. Dabei zerlegen wir den Lohnkostenanteil wie folgt: 
 

 
1Lohnkosten

Lohnkostenanteil  =     
Umsatz

w L w Q
p Q p L

       
 

 
wobei: w =  durchschnittlicher Effektivlohn 

 L = Anzahl der Beschäftigten, 

 p = Baupreisindex, 

 Q = Summe der Bauleistungen. 

Demnach entspricht Q/L der Arbeitsproduktivität. 
 
Wie an der obigen Gleichung zu erkennen ist, nimmt der Lohnkostenanteil zu bzw. unter sonst 
gleichbleibenden Bedingungen die Gewinnmarge ab, wenn:  

- das Lohn-Baupreis-Verhältnis (w/p) steigt und/oder 

- die Arbeitsproduktivität (Q/L) fällt. 
 
Aufgrund der im vorigen Kapitel festgestellten niedrigen Preiselastizität der Nachfrage nach 
Bauleistungen dürften allfällige infolge eines Wegfalls der Mindestlöhne verursachte Erhöhun-
gen der Effektivlöhne durch entsprechende Preiserhöhungen weitgehend auf die Nachfrager 
nach Bauleistungen überwälzt werden. In diesem Fall würde sich das Lohn-Baupreis-Verhält-
nis (w/p) im Zeitablauf kaum verändern und die Auswirkung eines Wegfalls des GAV bzw. der 
damit verbundenen Mindestlöhne auf die Gewinnmarge unter sonst gleichbleibenden Bedin-
gungen folglich vernachlässigbar klein ausfallen.  
 
Zwei Ergebnisse sprechen für dieses Szenario. Zum einen stieg das Lohn-Baupreis-Verhältnis 
zwischen 2004 und 2020 bzw. über die 17 Jahre, welche diese Zeitspanne umfasst, lediglich 
um 0,9 Prozent, was für eine stark parallele Entwicklung von Baulöhnen und Baupreisen 
spricht. Zum anderen ist der Rückgang des Lohnkostenanteils im Zeitraum von 2004 bis 2020 
um sechs Prozent (vgl. Abbildung 21) zu 97,5 Prozent auf Veränderungen der Arbeitsproduk-
tivität und lediglich zu 2,5 Prozent auf Veränderungen des Lohn-Preis-Verhältnisses zurückzu-
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führen.18 Dies lässt ebenfalls erwarten, dass allfällige durch den Wegfall der Mindestlöhne er-
folgende Lohnerhöhungen durch Baupreiserhöhungen und ohne Margenverluste auf die 
Nachfrager nach Bauleistungen überwälzen liessen. 
 
Abb. 21: Entwicklung des Lohnkostenanteils im Bauhauptgewerbe, 2004-2020 

 
Quelle: SBV, eigene Berechnungen 
 
 

  

                                                      
18 Die Zerlegung beruht auf dem Varianzsatz, wonach die Varianz einer Summe gleich der Summe der Kovarian-

zen der Summanden mit ihre Summe ist: Var(X+Y) = Cov(X,X+Y) + Cov(Y,X+Y). Davor haben wir die Reihen für 
das Lohn-Baupreis-Verhältnis und der Arbeitsproduktivität logarithmiert, um deren Produkt in eine Summe 
umzuformen. 
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6. Auswirkung auf die ausländische Konkurrenz 
 
Die im Entsendegesetz (EntsG) festgelegten sogenannten flankierenden Massnahmen, die im 
Juni 2004, zwei Jahre nach der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU, in Kraft tra-
ten, schränken die ausländische Konkurrenz hierzulande ein. Die Massnahmen umfassen da-
bei drei grundlegende Elemente:19 

- Die von einem ausländischen Unternehmen für eine Dienstleistung vorübergehend in die 
Schweiz entsandten Arbeitskräfte unterstehen den in der Schweiz geltenden minimalen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

- Bei wiederholtem gesetzeswidrigem Lohnunterbietungen können die in den GAV veranker-
ten Bestimmungen zu den Mindestlöhnen und zur Arbeitszeit einfacher ausgeweitet wer-
den. 

- In Branchen ohne GAV sind der Bund und die Kantone bei wiederholten Missbrauchsfällen 
befugt, durch einen Normalarbeitsvertrag (NAV) verbindliche Mindestlöhne in diesen Bran-
chen einzuführen. 

 
Darüber hinaus sind ausländische Baufirmen im EU/EFTA-Raum bei der Entsendung von Ar-
beitskräften in die Schweiz dazu verpflichtet, dies den Behörden acht Tage im Voraus zu mel-
den und eine Kaution zu hinterlegen, um die Zahlung allfälliger Bussen wegen Verstösse gegen 
die flankierenden Massnahmen zu garantieren. 
 
Massgebend im vorliegenden Zusammenhang ist zunächst die gesetzliche Verpflichtung, dass 
ausländische Unternehmen ihren in die Schweiz entsandten Arbeitskräften mindestens die im 
GAV verankerten Mindestlöhne zu bezahlen. Dies dürfte ausländische Baufirmen allerdings 
kaum daran hindern, im Schweizer Bausektor tätig zu werden, da – wie in Abschnitt 2.2 fest-
zustellen war – knapp 98 Prozent der hierzulande im Bauhauptgewerbe Beschäftigten mehr 
als den ihnen zustehenden GAV-Mindestlohn erhalten. Demzufolge besitzt die ausländische 
Konkurrenz bereits jetzt genügend Raum, durch die Zahlung den GAV-Mindestlohn die Kon-
kurrenz hierzulande preislich zu unterbieten. Dass sie dies scheinbar nicht im grösseren Masse 
tun, mag daran liegen, dass die erforderliche 8-tägige Voranmeldung und die Hinterlegung 
einer Kaution in der Praxis als die grösseren Hürden erweisen. Die Kritik der EU-Kommission 
an den flankierenden Massnahmen erweckt zumindest diesen Eindruck. 
 
Man merke, dass die flankierenden Massnahmen auch vorsehen, in Branchen ohne GAV, was 
bei einem Wegfall des GAV auf das Bauhauptgewerbe zutreffen würde, durch einen NAV ver-
bindliche Mindestlöhne einzuführen. Folglich wäre es eventuell gar nicht möglich, die Min-
destlöhne im Bauhauptgewerbe längerfristig abzuschaffen. 
 

  

                                                      
19 Vgl. Entsendegesetz (EntsG). 
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7. Zusammenfassung und Fazit 
 
Unsere Resultate lassen sich nun wie folgt kurz zusammenfassen: 

- Obwohl nur 2,4 Prozent der in einer der sechs Lohnklassen des GAV des Bauhauptgewerbes 
Beschäftigten lediglich den ihnen zustehenden Mindestlohn verdienen, üben Erhöhungen 
der Mindestlöhne einen starken Einfluss auf die Effektivlöhne aus. Im Durchschnitt werden 
Mindestlohnerhöhungen zu 80 Prozent auf die Effektivlöhne übertragen. Die 80 Prozent 
implizieren zugleich, dass die Arbeitgeber den Spielraum, den ihnen der GAV bietet, ausge-
handelte Erhöhungen der Mindestlöhne an die Effektivlöhne nicht weiterzugeben, im 
Schnitt lediglich zu 20 Prozent ausschöpfen. Diesen Spielraum könnten die Arbeitgeber 
dazu verwenden, um knappe oder abwanderungswillige Fachkräfte durch höhere Löhne an 
den Betrieb zu binden. 

- Die enge Beziehung, die zwischen Mindestlöhnen und Effektivlöhnen besteht, legt das Vor-
handensein eines impliziten Verständnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
nahe, das durch einen Wegfall des GAV und der damit verbundenen Mindestlöhne aus den 
Angeln gehoben werden könnte. Die Folge wären vermutlich steiler verlaufende Angebots- 
und Nachfragekurven auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte im Bauhauptgewerbe, die 
unter sonst gleichbleibenden Bedingungen höhere Effektivlöhne zur Folge hätten. 

- Höhere Löhne dürften wegen der niedrigen Preiselastizität der Nachfrage nach Bauleistun-
gen vermutlich nicht den Umsatz senken. Höhere Löhne liessen sich – wie schon in der 
Vergangenheit – durch höhere Baupreise und ohne Umsatzverlust auf die Nachfrager nach 
Bauleistungen überwälzen. 

- Die Margen dürften durch Lohnsteigerungen auch nicht unter Druck geraten. Ob Lohner-
höhungen zu niedrigen Margen führen, hängt von der Entwicklung des Lohn-Baupreis-Ver-
hältnisses ab. Aufgrund der niedrigen Preiselastizität der Nachfrage nach Bauleistungen 
entwickeln sich die Löhne und Baupriese stark parallel. Dies hat zur Folge, dass sich das 
Lohn-Baupreis-Verhältnis im Zeitablauf kaum verändert. Dementsprechend trugen Verän-
derungen des Lohn-Baupreis-Verhältnisses in der Vergangenheit lediglich 2,5 Prozent zur 
Erklärung der Entwicklung der Marge im Bauhauptgewerbe bei. 

- Die ausländische Konkurrenz ist aufgrund des Entsendegesetzes verpflichtet, ihren in die 
Schweiz arbeitenden Mitarbeitern mindestens die GAV-Mindestlöhne zu bezahlen. Durch 
einen Wegfall der Mindestlöhne bestünde diese Einschränkung natürlich nicht mehr. Da 
aber die überwiegende Mehrzahl der in den sechs Lohnklassen hierzulande Beschäftigten 
ohnehin mehr als den Mindestlohn von ihrem inländischen Arbeitgeber erhalten, besitzen 
ausländische Betriebe bereits heute weitreichende Möglichkeiten heimische Betriebe bei 
der Entlohnung zu unterbieten. Ein Wegfall der Mindestlöhne dürfte nicht allzu viel daran 
ändern. 

- Es ist allerdings zu beachten, dass das Entsendegesetz den Bund und die Kantone ermäch-
tigt, in Branchen ohne GAV, was bei einem Wegfall des GAV auf das Bauhauptgewerbe zu-
treffen würde, durch einen Normalarbeitsvertrag verbindliche Mindestlöhne einzuführen. 
Folglich wäre es aufgrund des Entsendegesetzes eventuell gar nicht möglich, die Mindest-
löhne im Bauhauptgewerbe längerfristig abzuschaffen. 
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Vor diesem Hintergrund dürfte ein Wegfall der Mindestlöhne Umsätze, Margen und die aus-
ländische Konkurrenz kaum tangieren. In Bezug auf diese Grössen sind die Vorteile eines Weg-
falls der Mindestlöhne deshalb nicht unmittelbar zu erkennen. 
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Anhang A: Mindestmonatslöhne nach Lohnklasse, Lohnregion20 und Jahr 

   

                                                      
20 TLOHN = Region mit den tiefsten Mindestlöhnen, MLOHN = Region mit mittleren Mindestlöhnen, HLOHN = 

Region mit den höchsten Mindestlöhnen 
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Anhang B: Mittlere Monatslöhne nach Lohnklasse, Lohnregion21 und Jahr 
 

    

                                                      
21 TLOHN = Region mit den tiefsten Mindestlöhnen, MLOHN = Region mit mittleren Mindestlöhnen, HLOHN = 

Region mit den höchsten Mindestlöhnen 
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Anhang C: Beschäftigte nach Lohnklasse, Lohnregion22 und Jahr 
 

    

                                                      
22 TLOHN = Region mit den tiefsten Mindestlöhnen, MLOHN = Region mit mittleren Mindestlöhnen, HLOHN = 

Region mit den höchsten Mindestlöhnen 
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Anhang D: Tobit-Schätzungen der Regressionsgleichung in Kapitel 223 
  relativer Einfluss         absoluter Einfluss 

           

                                                      
23 Da Alter und Nationalität («Schweizer») in Abweichungen zu ihren jeweiligen Durchschnitten gemessen wer-

den, entsprechen die Konstante dem Wert der Linkhandvariablen für eine hinsichtlich Alter und Nationalität 
Durchschnittsperson am Anfang der Beobachtungsperiode. Die Sternchen bedeuten, dass die jeweilige Schät-
zung sowie ihr Vorzeichen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von höchstens 1% (***), 5% (**) bzw. 10% (*) 
gegen null (Nullhypothese) statistisch gesichert sind. Kein Stern heisst, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit bei 
Ablehnung der Nullhypothese (kein Einfluss) 10% übersteigt. 
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